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Merkblatt Jahr 2008 für alle Aktivfischer 
 

1. Gemäss Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Februar 2008 ist zur Schonung 
des Fischbestandes zwischen dem Elektrizitätswerk Oberriet (Blatten) und der Brü-
cke Studen / Eichenwis das Fischen nur noch mit künstlichen Ködern gestattet. Diese 
Kanalbrücke ist ein Teil der Strassenverbindung Montlingen – Oberriet.  

2. Gemäss Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Februar 2001 soll der Fischbestand 
in den Pachten Nr. 380 und 360 speziell geschont werden. Somit ist in der Pacht Nr. 
380 (Kobelwieserbach) das Fischen nur mit Kunstköder erlaubt. Für die Pacht Nr. 360 
gilt: Der Freienbach ist bis zum Sammler Rehag mit Kunst- oder Naturköder befisch-
bar. Der Rietli-Aubach ist bis zum Sammler Rehag nur mit Kunstköder befischbar. 

3. Fischfang im Schongebiet unterhalb des Kraftwerkes Montlingen: 
Gemäss Sonder-Bewilligung vom 28.02.1996 der Jagd- und Fischereiverwaltung 
St. Gallen ist es gestattet, im Schongebiet unterhalb des Kraftwerkes Montlingen 
vom 1. Juni bis 31. August Hechte, Brachsen und Alet zu fangen. Alle anderen 
Fischarten müssen schonend zurück versetzt werden. 

4. Tageskarten für den Fischereiverein Oberrheintal können ab 1. Mai bis 30. Septem-
ber bei der BP-Tankstelle Kriessern (Ausfahrt Autobahn) bezogen werden. Tageskar-
ten können nur in Begleitung eines Aktivmitglieds des FVO ausgestellt werden. (siehe 
Vorschriften für Tageskarteninhaber) 

5. An alle Fischerinnen und Fischer: 
• Bitte die Vereinsvorschriften einhalten. 
• Fangbuch, Statuten und neue Verordnung gut durchlesen. 
• Bitte Berechtigung auf Seite 3 des Fangbuches unterzeichnen (Kenntnisnahme 

der Vorschriften)  
• Datum muss beim ersten Fang eingetragen werden. 
• Bitte Markierungen bei gefangenen Forellen (nur bei vorhandenem Fangmass) 

beachten. Siehe Rückseite dieses Merkblattes. 
• Das Fangbuch mit Statistik muss bis 15. Dezember dem Präsidenten abgegeben 

werden. 
• Fangsaison Binnenkanal 2008:  

 Forellen vom 16. März bis 30. September 
 Aeschen vom 1. Mai bis 30. November 
 Ab 1. Oktober dürfen keine Forellen mehr gefangen werden. 

• Seitenbäche sind erst ab 1. Mai offen. Saisonende 30. September. 
 
Ab 1. Oktober bis 30. November darf auf der ganzen Binnenkanalstrecke nur mit Kunstkö-
der gefischt werden, Löffel, Spinner und Streamer sind verboten. Es dürfen nur 15 Ae-
schen entnommen werden, 3 Stück pro Tag und zählen zum Jahreskontingent von 70 
Fischen. 
Fangmasse für RF 22 cm (Empfehlung 25 cm), BF 25 cm und Aeschen 35 cm. 
 
Präsident Aufseherobmann Bewirtschafter 
A. Klöppel 
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